
Berichtigung des Delegierten Beschlusses (EU) 2025/934 der Kommission vom 5. März 2025 zur 
Änderung der Entscheidung 2000/532/EG im Hinblick auf eine Aktualisierung des 

Abfallverzeichnisses bezüglich batteriebezogener Abfälle 

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2025/934, 20. Mai 2025)

Auf Seite 2, Artikel 2 Absatz 2:

Anstatt: „Er gilt ab dem 9. November 2026.“

muss es heißen: „Er gilt ab dem 9. Dezember 2026.“
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